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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2017

Norm

PVG §22 Abs3

Schlagworte

Ausschluss von Mitgliedern eines PVO

Rechtssatz

Gemäß § 22 Abs. 3 dritter Satz PVG können Mitglieder, die drei aufeinanderfolgenden Sitzungen ohne genügenden

Entschuldigungsgrund fernbleiben, vom DA, dem sie angehören, ausgeschlossen werden.
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